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Behandlungsvertrag 
 
zwischen der Orthopädie Regensburg MVZ GmbH, Im Gewerbepark C10, Regensburg, 
 

und 
 
Vorname / Name des Patienten:  ________________________________________________  
 
Geburtsdatum:  ______________________________________________________________  
 
Adresse:  ___________________________________________________________________  
 

für die Behandlung mit der radialen Stoßwellentherapie auf dem Gebiet der Orthopädie.  
 
 
Die radiale Stoßwellentherapie wird zur Kontrakturbehandlung bei Funktionsseinschränkungen, 
Bewegungseinschränkungen und Verkürzungen der myofascialen Strukturen, insbesondere der 
muskulären Triggerpunkte, der Sehnenansätze und der kapsulären Strukturen eingesetzt.  
 
Die jahrelangen Erfahrungen zeigen gute Erfolge bei den Indikationen Tennis- und Golferellen-
bogen, Sehnenreizungen an der Schulter, Beschwerden der Achillessehne, der Hüfte, des Knie-
scheibenbandes (Lig. Patellae), des Fußsohlenbandes (sog. Fersensporn) und bei muskulären 
Triggerpunkten im Gesäß und Wirbelsäulenbereich. 
 
Etwa 2 von 3 Patienten sind nach 3 – 5 Behandlungen entscheidend gebessert oder beschwerde-
frei und können damit Injektionen vermeiden oder lang dauernde Beschwerdephasen und physio-
therapeutische Behandlungen abkürzen. Die Heilungsvorgänge nehmen teils 3 – 6 Monate in 
Anspruch.  
 
Leider liegen bisher keine ausreichend großen und wissenschaftlich abgesicherten Studien vor, die 
den gemeinsamen Ausschuss Krankenkassen / Ärzte von der Notwendigkeit der sofortigen Aner-
kennung durch die gesetzlichen Krankenkassen überzeugt hätte.  
 
Wir müssen Sie vor Beginn dieser Behandlung über die Tatsache informieren, dass derzeit keine 
Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist. Auch private Kranken-
versicherungen verweigern in Einzelfällen die Erstattung unserer Analogziffer. Dies bedeutet, dass 
die Kosten von Ihnen selbst zu tragen sind. Wir bitten Sie, dies durch Ihre Unterschrift zu 
bestätigen. 
 
Wir verrechnen die radiale Stoßwellentherapie analog mit der Ziffer A2182 nach GOÄ (Gebühren-
ordnung für Ärzte) mit dem 2,3-fachen Steigerungsfaktor, bei mehrfachem Einsatz z.B. beider 
Schultergelenke in einer Sitzung mit dem 3,5-fachen Steigerungsfaktor. Dies bedeutet 50,81 € 
bzw.77,32 € pro Sitzung.  
 
 

 ______________________________________________________________________________ 
  Ort / Datum / Unterschrift: Patient /-in     Aufklärender Arzt 

 


